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Richtlinie des Rektorats für die Gewährung von Reisekostenzuschüssen (RKZ) 
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KUG 
(Beschluss des Rektorats vom 22. 9. 2010 mit Wirkung vom 1. 10. 2010)
Die KUG unterstützt die Initiierung und Pflege von Kooperationen mit anderen Universitäten, Hochschulen und/oder künstlerisch orientierten Einrichtungen/Organisationen im In- und Aus​land, nicht angeordnete Fortbildungsveranstaltungen und Exkursionsteilnahmen sowie die Reisetätigkeit im Zusammenhang mit Projekten, die Rahmen der Zielvereinbarungen fest​gelegt wurden. 
Es gibt folgende Arten von Reisekostenzuschüssen:

1. RKZ zur Förderung von Auslandsbeziehungen für das künstlerisch/wissenschaftliche Personal 
Diese werden zur Gänze aus dem Reisekostenbudget der AIB finanziert und können in der AIB mit dem „Antragsformular für Mittel zur Förderung von Auslands​beziehun​gen/Reisekostenzuschüsse für künstlerisch wissenschaftliches Personal“ (Anhang 1) beantragt werden.
2. RKZ im Rahmen von ERASMUS (für künstlerisch/wissenschaftliches Personal und allgemeine Bedienstete) 

2.1 
RKZ für das künstlerisch/wissenschaftliche Personal im Rahmen eines Teaching Assignement (TA), die sowohl aus EU–Mitteln (ERASMUS), als auch aus dem Reisekostenbudget der AIB finanziert werden.
Diese sind in der AIB mit dem Formular „Vereinbarung über Lehrendenmobilität (TA) im Rahmen von Erasmus“ (Anhang 2) zu beantragen.
2.2 
RKZ für das Personal der KUG zu Fortbildungszwecken, die sowohl aus EU-Mitteln als auch aus dem Reisekostenbudget aus dem Reisekostenbudget der AIB finanziert werden (künst​lerisch/wis​senschaftliches und allgemeines Personal)

Diese sind in der AIB mit dem Formular „Vereinbarung über Personalmobilität (STT) im Rahmen von Erasmus“ (Anhang 3) zu beantragen.
3. Sonstige RKZ, insbesondere für nicht angeordnete Fortbildungsveranstaltungen und begleitendes Personal bei Exkursionen (freiwillige Teilnahme) bzw. Projekte, die in den Zielvereinbarungen festgelegt und finanziell abgedeckt wurden und aus den jeweiligen Mitteln der Organisationseinheit finanziert werden. Diese sind in der jeweiligen Organisationseinheit mit dem „Antragsformular allgemeine Reisekosten​zu​schüs​se“ (Anhang 4) zu beantragen.
	1. RKZ zur Förderung von Auslandsbeziehungen für das künstlerisch / wissenschaftliche Personal



	Zielsetzungen



Nachhaltige Verbesserung internationaler Kontakte, Durchführung gemeinsamer künst​lerisch-​wis​sen​schaftlicher Projekte, wie sie in der Leistungsvereinbarung zwischen der KUG und dem Ministerium unter E. „Erhöhung der Internationalität und Mobilität“ und F. „Interuni​versitäre Kooperationen“ vereinbart sind. 

	Berechtigter Personenkreis


Künstlerisch- wissenschaftliches Personal der KUG

	Folgende Aktivitäten werden unterstützt


· Vortrag/ Präsentation bei Fachtagung/ Symposium (Annahmebestätigung bzw. offiziel​les Infomaterial ist anzuschließen)

· Poster (Posterpräsentation ist anzuschließen)

· Lecture Recital/ Abhaltung eines Gastvortrages an einer ausländischen Universität/ Hoch​schule/ Konservatorium 

· Jury-/ GutachterInnentätigkeit

· Forschungsaufenthalt

· Seminar/ Kongressbesuch 
	Kriterien


Sollten die finanziellen Mittel für die Zahl der Anträge nicht ausreichen, wird durch die Rektorin / den Rektor eine Reihung vorgenommen. Zur objektiven Beurteilung von Ansuchen um Mittel für Förderungen von Auslandsbeziehungen werden fünf Gruppen von Kriterien festgesetzt. Dieser Katalog soll den Antragstellenden bei der Formulierung und Begründung ihrer Ansuchen behilflich sein. Die Anwendung und Gewichtung der einzelnen Kriterien wird sich nach Art, Schwerpunkt und fachlicher Herkunft des Ansuchens richten.

1. Kriterien bezogen auf die antragstellende Person
a. Zusammenarbeit mit ausländischen FachkollegInnen
b. Veröffentlichungen aus diesen Kooperationen
c. Mitarbeit in internationalen wissenschaftlichen/ künstlerischen Gremien

2. Kriterien bezogen auf Forschungsinteressen/ Universitätsinteressen
a. Qualität des (Forschungs-)Projekts (erarbeitete/ zu erwartende Resultate)
b. Wirtschaftliche Aspekte des Projekts (Mittel vorhanden; bewilligt; angesucht; zusätzliche 
    ProjektmitarbeiterInnen)

c. Geräte (Beispiel: Verfügbarkeit eines Geräts als Voraussetzung einer produktiven   

    Teilnahme an einem Projekt, das die Verwendung dieses Geräts erfordert)

3. Kriterien bezogen auf die Veranstaltung
a. 
Wissenschaftlicher/ künstlerischer Status der Veranstaltung
b. 
Qualität des Programms
c. 
VeranstalterIn und Veranstaltungsort
d.
Folgeaktivitäten (Publikationen, Tagungsberichte, internationale Projektanträge etc.)
e.
Vortrag der antragstellenden Person 
f.
Funktion der antragstellenden Person bei der Veranstaltung (Vorsitzende/r, Diskussions​leiterIn etc.)

4. Kriterien bezogen auf Fortbildungskurse
a. VeranstalterIn, Programm, Vortragende
b. Nutzen für die antragstellende Person, für das Institut/ die Abteilung/ die Universität
c. Kosten

5. Kriterien bezogen auf die finanzielle Angemessenheit und die Ökonomie des Antrags
a. Ökonomische Budgetierung (Nutzung von Sondertarifen bei Flügen wie etwa Wochen​end​tarife, Vorteilscard bei Bahnfahrten, preisgünstige Unterkunft etc.)
b. Zusätzliche Finanzierungsbemühungen

	Leistungen


Reisekosten bis zu einer maximalen Höhe von € 1.500,- pro Person und Kalenderjahr werden zu Lasten des Reisekostenbudgets unterstützt. Werden ERASMUS-Lehraufenthalte durchgeführt, erhöht sich der Betrag auf max. € 2.000,-. Ein Vorschuss kann nicht gewährt werden. Bei Reisekostenzuschüssen, die zur Gänze aus dem RKZ-Budget finanziert werden, wird kein Taggeld gewährt. Noch vor Antritt der Reise wird dem Antragsteller/der Antragstellerin die Höhe des bewilligten RKZ bekannt gegeben. Die einzelnen Kategorien von Kosten (Fahrtkosten/ Kongresskosten/ Hotelkosten) sind nicht virementfähig. 
Fahrtkosten

Fahrtkosten werden bis zu einer Summe von max. € 800,-/ innerhalb Europas und € 1.200,-/ außerhalb Europas ersetzt.
· Bahnfahrt 2. Klasse 
· Flugkosten (billigster Tarif)

· U-Bahn, Autobus, andere Verkehrsmittel

· Fahrt mit dem eigenen PKW: Verrechnung auf Basis der Bahnfahrt 2. Klasse.
Kongress/ Tagungs-/ Seminargebühren
Kongress-/ Tagungs-/ Seminargebühren werden bis maximal € 350,- ersetzt.
Hotelkosten
Es wird ein Zuschuss für Hotelkosten von € 90,- pro Nacht gewährt (bei Vorlage der Rechnung).
Bei  privater Übernachtung wird eine Pauschale von € 35,- pro Nacht erstattet. 
	Wichtige Details zur Antragstellung


Zeitlicher Ablauf:
1. Der Antrag auf Reisekostenzuschuss muss spätestens 2 Monate vor dem Reisetermin in der Abteilung für Internationale Beziehungen (AIB) abgegeben werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, muss eine glaubhafte Begründung für die verspätete Einreichung beigelegt werden. Eine nachträgliche Einreichung ist nicht möglich
2. Eine Dienstfreistellung muss gesondert beantragt werden. Ohne genehmigtes Freistel​lungs​ansuchen ist eine Anweisung eines Reiskostenzuschusses durch das Personal​service leider nicht möglich.
3. Die Abrechnung mit der AIB erfolgt innerhalb eines Monats nach der Rückkehr der Antragstellerin /des Antragstellers zusammen mit der Berichtslegung. 
4. Der Bericht muss gleichzeitig mit der Kostenaufstellung (siehe Anhang 1) in der AIB eingereicht werden. Der Bericht der Antragstellerin /des Antragstellers soll darüber Auskunft geben, welche nachhaltigen Vorteile sich aus der Reise für die KUG ergeben haben.

5. Alle Kosten sind mit Originalrechnungen und Zahlungsnachweisen zu belegen (Belege laut Liste bitte nummerieren). Bei der Verrechnung von Flugkosten sind zusätzlich die Originaltickets sowie die Boardingpässe im Original beizulegen.

6. Werden Kosten nur anteilig zurückerstattet, erhalten die AntragstellerInnen die Originalbelege mit einem entsprechenden Vermerk der AIB zurück. 
Wird eine mit einem RKZ bewilligte Reise nicht angetreten, ist die AIB davon umgehend in Kenntnis zu setzen.
	2. RKZ im Rahmen von ERASMUS (für künstlerisch/wissenschaftliches Personal und allgemeine Bedienstete) 




Das Programm für lebenslanges Lernen (LLL) der Europäischen Union sieht die Möglichkeit vor, das künstlerisch/wissenschaftliche Personal auszutauschen und das allgemeine Universitätspersonal zur Weiterbildung an Partnerhochschulen zu entsenden. Voraussetzung dafür ist eine Antragstellung im Rahmen des „Hochschulvertrages“ mit der EU-Kommission durch die Universität. Die jährliche Antragstellung wird durch die Abteilung für Internationale Beziehungen abgewickelt. Die Kunstuniversität führt Aktivitäten im Bereich Lehrendenmobilität (Teaching Assignment – TA) seit 1995 mit den KUG-Partneruniversitäten und -hochschulen durch. Seit 2007 ist die Personalmobilität – Weiterbildung/ Training (Staff Training – STT) neu hinzugekommen. 
	2.1 Reisekostenzuschüsse für das künstlerisch/wissenschaftliche Personal im Rahmen von ERASMUS (TA; Lehrendenmobilität)


	Zielsetzungen


Studierenden, die nicht aktiv als Austauschstudierende an Mobilitätsprogrammen teilnehmen können, wird die Möglichkeit geboten, vom Fachwissen der HochschullehrerInnen aus anderen europäischen Hochschulen zu profitieren. 

Die Hochschulen können ihr Lehrangebot erweitern.

Den Lehrenden werden Möglichkeiten zur Wissens- und Kunstvermittlung im internationalen Kontext eröffnet.

Die Verbindung zwischen den Hochschulen wird gestärkt.
	Berechtigter Personenkreis


Künstlerisch-wissenschaftliches Personal der KUG
	Kriterien 


1. Ein sog. Bilateral Agreement muss zwischen der Gastinstitution und der KUG bestehen (siehe Partnerhochschulen der KUG)

2. Für Lehraufenthalte (Teaching Assignment – TA) ist keine Minimaldauer vorgesehen, es besteht die Verpflichtung, dass mindestens 5 Stunden unterrichtet werden. Die maximale Dauer beträgt 8 Wochen.
3. Die/der Lehrende/KUG-Angehörige muss offiziell von der Gastinstitution eingeladen werden. Im Rahmen des LLL-ERASMUS-Programmes sind Honorarzahlungen nicht zulässig. 

4. Der Lehraufenthalt der/des Gastdozent/inn/en (Gastkurs, Workshop, Seminar, Vorlesung, Lecture Recital etc.) sollte einen wesentlichen Beitrag zum regulären Studienprogramm der Gasthochschule leisten und muss in das Studienprogramm der Partnerinstitution integriert sein. Ein Unterrichtsprogramm oder „teaching programme“ wird vorab von dem/der Lehrenden erstellt und wird von der AIB weitergeleitet.
Idealerweise finden Aktivitäten im Rahmen der Lehrendenmobilität im Austausch statt.
 
	Leistungen


Die ERASMUS-Lehraufenthalte werden zu einem Teil aus dem Reisekostenzuschussbudget finanziert, zum anderen Teil mit Erasmus-Mitteln der EU kofinanziert und bis zu einer maximalen Höhe von € 1.500,- pro Person und Kalenderjahr unterstützt. Werden mehrere ERASMUS-Lehraufenthalte durchgeführt bzw. wurde bereits ein RKZ gewährt, erhöht sich der Betrag, der insgesamt maximal beantragt werden kann auf € 2.000,-. Ein Vorschuss kann nicht gewährt werden. 

ERASMUS-Lehrende erhalten ein Taggeld in Höhe von € 31,-
Fahrtkosten
Fahrtkosten werden bis zu einer Summe von max. € 800,- ersetzt.
· Bahnfahrt 2. Klasse

· Flugkosten (billigster Tarif) 
· U-Bahn, Autobus, andere Verkehrsmittel

· Fahrt mit dem eigenen PKW: Verrechnung auf Basis der Bahnfahrt 2. Klasse
Kongress/ Tagungs-/ Seminargebühren

Kongress-/ Tagungs-/ Seminargebühren werden nicht erstattet.

Hotelkosten

Es wird ein Zuschuss für Hotelkosten von € 90,- pro Nacht gewährt (bei Vorlage der Rechnung).
Bei privater Übernachtung wird eine Pauschale von € 35,- pro Nacht erstattet. 
	Wichtige Details zur Antragstellung


1. Um die rechtzeitige Bekanntgabe einer geplanten Mobilität wird zu Semesterbeginn dringend gebeten

2. Der Abschluss der „Vereinbarung über Lehrendenmobilität im Rahmen von Erasmus“ (siehe Anhang 2) erfolgt laufend in der AIB, spätestens jedoch 3 Wochen vor Antritt der Reise. Eine Dienstfreistellung muss gesondert beantragt werden.
3. Die Abgeltung der anfallenden Kosten für Reise und Unterkunft erfolgt aus dem RKZ-Budget der AIB und durch einen Zuschuss der EU. Ein Vorschuss kann nicht gewährt werden.
4. Ein RKZ-Antrag muss nicht gestellt werden, bei ERASMUS-Lehrenden-Mobilität genügen:

· die Einladung der Gasthochschule,
· die abgeschlossene Vereinbarung mit der AIB 
· und die Bekanntgabe des „Teaching Programme“ an der Gasthochschule vor Antritt des Lehraufenthaltes .

5. Nach der Rückkehr sind ein Abschlussbericht (siehe Anhang 2c, eine Bestätigung des Lehraufenthaltes (siehe Anhang 2b) sowie die Kostenaufstellung (siehe Anhang 2d) mitsamt den Originalbelegen (bitte nummerieren laut Liste) in der AIB abzugeben.
	2.2 Personalmobilität im Rahmen von ERASMUS: MitarbeiterIinnenfortbildung (STT – Staff Training; künstlerisch/wissenschaftliches und allgemeines Personal)


ERASMUS STT dient der MitarbeiterIinnenfortbildung im Rahmen der Personalmobilität in das europäische Ausland. Ziel ist die Weiterbildung (Training) von Universitätspersonal (Staff), der Erwerb von Zusatzqualifikationen oder das Kennenlernen von „Best Practice“-Ar​beitsweisen an ausgewiesenen Partnerinstitutionen (Universitäten, Hochschulen, Konser​vato​rien) oder an Unternehmen im europäischen Ausland.

ERASMUS STT ist ein Austauschprogramm, d.h. ein interinstitutionelles Abkommen ist vor der Antragstellung für eine Mobilitätsmaßnahme abzuschließen. Die Liste der derzeitigen KUG-Partnerinstitutionen, die für STT – Mobilitätsmaßnahmen nach vorheriger Rückfrage gegebenenfalls zur Verfügung stehen, finden Sie unter: 
http://www.kug.ac.at/studium-weiterbildung/studium/internationales/erasmus/partneruniversitaeten.html
Für die Personalmobilität zu Unternehmen im öffentlichen oder privaten Bereich ist kein interinstitutionelles Abkommen notwendig. Ausgeschlossen sind Europäische Einrichtungen bzw. Organisationen, die EU-Programme verwalten bzw. Auslandsvertre​tungen (Botschaf​ten, Konsulate, Kulturinstitute).

Die Personalmobilität wird teilfinanziert aus Mitteln der EU und aus dem Reisekosten​zuschussbudget der AIB.
	Zielsetzungen


Dem künstlerisch/wissenschaftlichen Personal und den allgemein Bediensteten werden Möglichkeiten zur Weiterbildung im inter​nationalen Kontext eröffnet.

Die Verbindung zwischen den Hochschulen wird gestärkt. 

	Berechtigter Personenkreis


Künstlerisch-wissenschaftliches Personal der KUG und allgemein Bedienstete der KUG

	Folgende Aktivitäten werden unterstützt


Absolvierung einer Weiterbildungsmaßnahme an einer Partnerhochschule oder einem Un​ternehmen für das künstlerisch/wissenschaftliche und das allgemeine Personal der KUG in einem aufrechten Dienst​verhältnis nach eigenem Vorschlag  – Outgoing.

	Kriterien für die Personalmobilität


· Ein sog. Bilateral Agreement (interinstitutionelles Abkommen) muss zwischen der Gastinstitution und der KUG bestehen, in dem ausdrücklich Personalmobilität verein​bart wurde. Für die Personalmobilität von und zu Unternehmen ist kein inter-institutionel​les Abkommen notwendig.

· Weiterbildungsaufenthalte (Staff Training – STT): Auslandsaufenthalte zum Zweck der Weiterbildung müssen mindestens 1 Woche andauern und sind auf max. 6 Wochen begrenzt. Kürzere Aufenthalte bedürfen der genauen Begründung.

· Die/der DienstnehmerIn der KUG muss im Vorfeld offiziell von der Gastinstitution eine Bestätigung erhalten, dass der „Work Plan“ (siehe Anhang 3a) wie vorgeschlagen auch angenommen wird.  

· Idealerweise finden Aktivitäten im Rahmen der Personalmobilität im Austausch statt.

	Leistungen


Die Personalmobilität im Rahmen von ERASMUS (STT) wird aus dem Reise​kosten​zu​schuss​​budget und mit Mitteln der EU finanziert und wird bis zu einer maximalen Höhe von € 1.500,- pro Person und Kalenderjahr unterstützt. Es ist prinzipiell möglich, mehrere ERASMUS-Lehr-/ bzw. Weiterbildungsaufenthalte pro Jahr durchzuführen, sofern es die Budget​lage erlaubt.
Werden mehrere ERASMUS-Lehraufenthalte durchgeführt bzw. wurde bereits ein RKZ ge​währt, erhöht sich der Betrag auf max. € 2.000,-. Ein Vorschuss kann nicht gewährt werden. Ein Taggeld in Höhe von EUR 31,- wird genehmigt.
Fahrtkosten

Fahrtkosten werden bis zu einer Summe von max. € 800,- ersetzt.

· Bahnfahrt 2. Klasse

· Flugkosten (billigster Tarif)

· U-Bahn, Autobus, andere Verkehrsmittel

· Fahrt mit dem eigenen PKW: Verrechnung auf Basis der Bahnfahrt 2. Klasse.

Kongress/ Tagungs-/ Seminargebühren

Kongress-/ Tagungs-/ Seminargebühren werden nicht ersetzt.

Hotelkosten

Es wird ein Zuschuss für Hotelkosten von maximal € 90,- pro Nacht gewährt (bei Vorlage der Rechnung).
Bei privater Übernachtung wird eine Pauschale von € 35,- pro Nacht erstattet. 
	Wichtige Details zur Antragstellung


1. Um die rechtzeitige Bekanntgabe einer geplanten Personalmobilität wird zu Semester​beginn (Ort der Weiterbildungsmaßnahme, Zeitraum, Beschreibung der Weiterbildungs​maßnahme) formlos gebeten.

2. Die Bearbeitung der Anträge erfolgt in der AIB nach der grundsätzlichen Bewilligung durch die/ den Dienstvorgesetzte/n, spätestens 3 Wochen vor Antritt der Reise. Um Freistellungen (künstlerisch-wissenschaftliches Personal) bzw. um Sonderurlaub (allg. Bedienstete) muss gesondert angesucht werden.

3. Der/ die DienstnehmerIn schließt eine „Vereinbarung über Personalmobilität im Rahmen von Erasmus -_STT“ (siehe Anhang 3) ab. 

4. Die Abrechnung (siehe Anhang 3d) der anfallenden Kosten für Reise und Unterkunft erfolgt in der AIB. Ein Vorschuss kann nicht gewährt werden.

5. Ein RKZ-Antrag muss nicht gestellt werden, bei ERASMUS-Personal-Mobilität genügen:

· ein Curriculum vitae mit genauer Darstellung der derzeitigen beruflichen Tätigkeit und den besonderen Erwartungen an den Auslandsaufenthalt an der Partnerinsti​tution, einschließlich der Darlegung der Fremdsprachenkenntnisse;
· die Darstellung der Weiterbildungsmaßnahme im „Work Plan“ (s. Anhang 3a) in der Arbeitssprache der Gastinstitution bzw. auf Englisch (Mindestaufenthalt eine Woche). Der Arbeits​plan muss beinhalten: Zweck und Ziel der Weiterbildung, erwartete Resultate, Tätigkei​ten, die ausgeführt werden, Zeitplan des Aufenthaltes;
· Akzeptierung des „Work Plan“ durch die Partnerinstitution. Der Arbeitsplan muss von der Gastinstitution bestätigt und von allen beteiligten Personen unterschrieben sein;
· und die im Vorfeld abgeschlossene Vereinbarung.

6. Nach der Rückkehr sind ein Abschlussbericht (Anhang 3c), eine Bestätigung (Anhang 3b) über die absolvierte Per​sonalweiterbildungsmaßnahme sowie die Kostenaufstellung (siehe Anhang 3d) mitsamt den Originalbelegen (bitte nummerieren laut Liste) in der AIB abzugeben.
3. Sonstige Reisekostenzuschüsse
	Folgende Aktivitäten werden unterstützt


Sonstige RKZ, insbesondere für nicht angeordnete Fortbildungsveranstaltungen und beglei​tendes Personal bei Exkursionen (freiwillige Teilnahme) bzw. Reisetätigkeit bei Projekten, die in den Zielvereinbarungen festgelegt und finanziell abgedeckt wurden und daher aus den jeweiligen Mitteln der Organisationseinheit finanziert werden.
Ein sonstiger Reisekostenzuschuss kann durch den / die Leiter/in einer Organisationseinheit aus den zugewiesenen Mitteln der Organisationseinheit auch gewährt werden, wenn der Antrag durch die AIB abgelehnt wurde.
	Berechtigter Personenkreis


Künstlerisch-wissenschaftliches Personal der KUG und allgemein Bedienstete der KUG

Kriterien
Ein sonstiger Reisekostenzuschuss kann nur unter der Voraussetzung, dass die benötigten finanziellen Mittel in der Organisationseinheit vorhanden sind, gewährt werden. Darüber hinaus gelten die allgemeinen budgetären Vorgaben (Bevollmächtigungsrichtlinie usw.) der einzelnen Organisationseinheiten, die die Anträge entgegennehmen und auch abrechnen.
Der sonstige Reisekostenzuschuss ist unter Verwendung des Formulars „Antragsformular für all​​​gemeine/sonstige Reisekostenzuschüsse“ zu beantragen und abzurechnen (siehe Anhang 4).
Leistungen

Für den sonstigen Reisekostenzuschuss können Mittel bis max. € 1.500,- pro Person und Kalenderjahr gewährt werden. Ein Vorschuss und ein Taggeld kann nicht genehmigt werden.
Fahrtkosten
Fahrtkosten werden bis zu einer Summe von max. € 800,- ersetzt.
· Bahnfahrt 2. Klasse
· Flugkosten (billigster Tarif) 

· U-Bahn, Autobus, andere Verkehrsmittel

· Fahrt mit dem eigenen PKW: Verrechnung auf Basis der Bahnfahrt 2. Klasse

Kongress/ Tagungs-/ Seminargebühren

Kongress-/ Tagungs-/ Seminargebühren werden bis maximal € 350,- ersetzt.

Hotelkosten

Es wird ein Zuschuss für Hotelkosten von € 90,- pro Nacht gewährt (bei Vorlage der Rech​nung). Bei privater Übernachtung wird eine Pauschale von € 35,- pro Nacht erstattet. 
Nach der Rückkehr ist die Kostenaufstellung (siehe Anhang 4) mitsamt den Originalbelegen (bitte nummerieren laut Liste) von dem/der Antragsteller/in zu erstellen und für die Aus​zah​lung an das Personalservice weiterzuleiten (Abrechnungsvorlage ist im Anhang 4 enthalten).
Für das Rektorat:
Georg Schulz
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